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Bank, stimmt sie mit dem Aufsichtsrat ab und 
stellt ihre Umsetzung sicher.
 
Im Geschäftsjahr 2020 bestand der Vorstand 
zunächst aus zwei und seit dem 1. Juli 2020 
bis zum Jahresende wieder aus drei Mitglie-
dern. Über die Veränderungen im Vorstand 
ab dem 1. Januar 2021 wird auf der Seite 4 im 
Geschäftsbericht – Bericht des Aufsichtsrats 
– informiert. Unbeschadet der Gesamtverant-
wortung des Vorstands führen die einzelnen 
Mitglieder die ihnen durch den Geschäftsver-
teilungsplan zugeordneten Geschäftsbereiche 
in eigener Verantwortung. Sie handeln stets 
für das Gesamtwohl des Unternehmens. Die 
Mitglieder des Vorstands unterrichten sich 
über alle wesentlichen Entwicklungen aus ihren 
Geschäftsbereichen und stimmen sich über alle 
ressortübergreifenden Maßnahmen ab.
 
Eine angemessene Vielfalt im Vorstandsgre-
mium ist aufgrund der unterschiedlichen 
Expertise der einzelnen Vorstandsmitglieder 
sichergestellt. Für den Frauenanteil im Vorstand 
hat der Aufsichtsrat im Jahr 2017 aufgrund der 
laufenden Vertragsverhältnisse eine Quote von 
null Prozent festgelegt. Diese wird nun nach 
dem Ausscheiden von Gero Bergmann aus 
dem Vorstand durch die Bestellung von Maria 
Teresa Dreo – vorbehaltlich der Zustimmung der 
Aufsicht – ab dem 1. Mai 2021 übererfüllt.

Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat setzt sich für seine Zusammen-
setzung konkrete Ziele und ein Kompetenz-
profil für das Gesamtgremium. Dabei achtet er 
auf Diversität. Vorschläge des Aufsichtsrats an 
die Hauptversammlung berücksichtigen diese 
Ziele. Zum 31. Dezember 2020 waren alle vom 
Aufsichtsrat im Hinblick auf seine Zusammen-
setzung gesetzten Ziele umgesetzt.
 
Das Gremium ist in seiner Vielfalt so aufge-
stellt, dass durch die Qualifikation und die 
Persönlichkeit der einzelnen Mitglieder eine 
optimale Beaufsichtigung der Gesellschaft 
gewährleistet ist. Das setzt für alle Aufsichts-
räte insbesondere Kenntnisse in dem für die 
Berlin Hyp relevanten Marktumfeld und dem 
von ihr betriebenen Bankgeschäft voraus.
 

Vorstand und Aufsichtsrat der Berlin Hyp sind 
davon überzeugt, dass eine gute Corporate 
Governance eine wesentliche Grundlage für 
einen nachhaltigen Unternehmenserfolg ist 
und das Vertrauen der Geschäftspartner und 
Mitarbeiter sowie der Finanzmärkte in das 
Unternehmen stärkt. Deswegen soll auch künf-
tig jährlich über die allgemeinen Grundsätze 
guter Unternehmensführung und diesbezüg-
liche Neuerungen im Laufe des Berichtsjahres 
berichtet werden.
 
Bis zum Jahr 2019 geschah dies noch unter 
direkter Anwendung des Deutschen Corporate-
Governance-Kodex, der für börsennotierte 
Gesellschaften anerkannte Standards guter 
und vertrauensvoller Unternehmensführung 
festlegte.
 
Im Jahr 2020 fiel die Entscheidung, sich 
weiterhin an den Grundsätzen des DCGK zu 
orientieren, soweit sie für eine nicht börsen-
notierte Gesellschaft passen, diese aber davon 
losgelöst und stärker institutsspezifisch 
weiterzuentwickeln.
 
Die Berlin Hyp orientiert sich insbesondere 
an denjenigen Regelungen, die sich mit der 
Struktur der Organe, ihren Aufgaben und 
ihrem Zusammenwirken sowie mit der Trans-
parenz des Unternehmens befassen. In diesen 
 Bereichen entspricht die Berlin Hyp weitge-
hend den Empfehlungen und Anregungen des 
Kodex. Im Sinne der Transparenz sind außer-
dem sämtliche von der Bank veröffentlichten 
Informationen – darunter Geschäfts- und 
Halbjahresfinanzberichte – auch über ihre 
Internetseite zugänglich.
 
Vorstand
Der Vorstand der Berlin Hyp leitet die Bank 
mit dem Ziel der nachhaltigen Wertschöpfung 
in eigener Verantwortung sowie im Unterneh-
mensinteresse und bekennt sich zu den Grund-
sätzen einer guten, verantwortungsvollen und 
effizienten Unternehmensführung und 
-kontrolle. Die Bank leitet er unter Beachtung 
der gesetzlichen Vorschriften, der Satzung 
und Geschäftsordnungen sowie der unter-
nehmensinternen Richtlinien. Der Vorstand 
entwickelt die strategische Ausrichtung der 
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Aufsichtsratssitzung am 23. September 2020 
durchgeführt und erfolgte wie in der Vergan-
genheit auf Basis eines detaillierten Fragebo-
gens, der die nach § 25d Abs. 11 Nr. 3 und 4 
KWG relevanten Themen behandelt und von 
jedem Aufsichtsratsmitglied zunächst vor der 
Sitzung individuell ausgefüllt werden konnte. 
Das Ergebnis der Auswertung wurde dann in 
der Sitzung vom Aufsichtsratsvorsitzenden prä-
sentiert und gemeinsam im Gremium bespro-
chen und diskutiert. Die Prüfung ergab im Jahr 
2020, dass die Effizienz der Aufsichtsratstä-
tigkeit gegeben ist. Außerdem hat der Auf-
sichtsrat festgestellt, dass die erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten sowie Erfahrungen 
für die Aufsichtsrats- und Ausschusstätigkeit 
vorliegen. Anregungen aus dem Kreis der 
Aufsichtsratsmitglieder wurden und werden 
für die zukünftige Arbeit berücksichtigt. Als 
positiv wurde die thematische Abgrenzung 
der Ausschüsse im Zeitablauf erwähnt. Durch 
die schriftlichen Berichte aus den Ausschüs-
sen sind die AR-Mitglieder im Vorfeld jeder 
Sitzung umfassend über die Beratungen in den 
Ausschüssen informiert.
 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats nehmen die 
für ihre Aufgaben erforderlichen Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen eigenverantwortlich 
wahr und werden dabei von der Berlin Hyp 
unterstützt. Die Gesellschaft informiert den 
Aufsichtsrat regelmäßig über aktuelle Geset-
zesänderungen und bietet Weiterbildungsmög-
lichkeiten im Rahmen von Inhouse Veranstal-
tungen an.

Enge Kooperation von Vorstand und 
 Aufsichtsrat
Vorstand und Aufsichtsrat der Berlin Hyp 
arbeiten eng und vertrauensvoll zusammen. 
Regelmäßig finden im Geschäftsjahr mindes-
tens vier Aufsichtsratssitzungen statt, so auch 
im Jahr 2020. Der Vorstand informiert den 
Aufsichtsrat umfassend und zeitnah über alle 
für das Unternehmen relevanten Fragen der 
Strategie, der Planung, der Geschäftsentwick-
lung, der Risikolage, des Risikomanagements 
und der Compliance der Bank und stimmt mit 
dem Vorstand die Unternehmensstrategie und 
deren Umsetzung ab. Er geht auf Abweichun-
gen des Geschäftsverlaufs von den aufge-

Die detaillierten Anforderungen hat der Auf sichts-
rat in einer Auswahl- und Diversitätsstrategie 
schriftlich festgehalten. Hier sind im Einzelnen die 
für eine wirksame Überwachung des Vorstands 
erforderlichen Kenntnisse, Fähig keiten und 
Erfahrungen aufgeführt. Dazu zählen insbeson-
dere Kenntnisse und Erfahrungen in den Berei-
chen Immobilien, Kapitalmarkt, Wert papiere 
und Rechnungslegung. Außerdem bestehen 
Vorgaben zur Unabhängigkeit. Zudem sollen die 
Aufsichtsratsmitglieder der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben ausreichend Zeit widmen können.
 
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats sind alle 
Mitglieder des Aufsichtsrats unabhängig. Die 
Mitglieder des Aufsichtsrats unterliegen keinen 
Interessenkonflikten, insbesondere solchen, 
die auf Grund einer Beratung oder Organfunk-
tion bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern 
oder sonstigen Geschäftspartnern der Gesell-
schaft entstehen können. Sollten sich im Ein-
zelfall Interessenskonflikte ergeben oder der 
Anschein eines Interessenkonflikts bestehen, 
nehmen Gremienmitglieder nicht an der Erörte-
rung und Beschlussfassung in den Gremien teil. 
Im Geschäftsjahr 2020 haben keine dauerhaft 
offenzulegenden Interessenkonflikte bestan-
den. In fünf Fällen haben sich insgesamt zwei 
Gremienmitglieder bereits zur Vermeidung des 
Anscheins eines Interessenkonflikts bei der 
Beschlussfassung der Stimme enthalten.
 
Nach den für die Berlin Hyp relevanten 
Vorgaben des Gleichstellungsgesetzes hat der 
Aufsichtsrat mit Beschluss vom 26. Juni 2017 
für sich eine Zielgröße bis zum 30. Juni 2022 
formuliert, der zufolge der Status quo des 
Frauenanteils im Aufsichtsrat von 13 Prozent 
(zwei Frauen) zu wahren ist. Gegenwärtig sind 
zwei Frauen im Aufsichtsrat vertreten, so dass 
die Quote erfüllt wird.
 
Bei allen Aufsichtsräten wird auf potenzielle 
Interessenkonflikte und auf die Einhaltung der 
in der Geschäftsordnung auf 70 Jahre festge-
legten Altersgrenze geachtet. Die Altersdiver-
sität lag zum Geschäftsjahresende zwischen 
einem Alter von 53 und 66 Jahren.
 
Jährlich unterzieht sich der Aufsichtsrat einer 
Effizienzprüfung. Sie wurde zuletzt in der 
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Bericht des Aufsichtsrats in diesem Geschäfts-
bericht dargestellt.

Transparenz
Offene Kommunikation und Transparenz haben 
in der Berlin Hyp einen großen Stellenwert. 
Die Internetseite der Bank informiert über alle 
wesentlichen Entwicklungen und Ereignisse 
der Bank. So sind z.B. im Finanzkalender 
die geplanten Veröffentlichungstermine 
für die Finanzberichterstattung zu finden. 
Die Geschäfts- und Zwischenberichte sind 
ebenfalls auf der Internetseite abrufbar und 
archiviert. Darüber hinaus beinhaltet die 
Website wichtige Kapitalmarktinformationen 
wie z.B. zur aktuellen Zusammensetzung der 
Deckungsstöcke. Von der Bank im Internet zur 
Verfügung gestellte Informationen werden 
nahezu vollständig auch in englischer Sprache 
veröffentlicht.

Risikokultur
Die Geschäftsphilosophie der Berlin Hyp 
basiert seit jeher auf dem Dreiklang aus 
stabilen Erträgen, effizienten Strukturen und 
geringen Risiken. Die Bank betreibt daher 
eine Risikokultur, die darauf ausgelegt ist, den 
Geschäftserfolg und den Unternehmenswert 
nachhaltig zu sichern. Hieran orientieren sich 
Risikobewusstsein, -bereitschaft und 
-management in der Bank. Die konservative 
Risikokultur der Berlin Hyp wird u.a. durch 
die Geschäftsprozesse, Richtlinien, Finanzie-
rungsgrundsätze sowie dem Code of Conduct 
reflektiert und zeigt sich in der täglichen Arbeit 
in den Entscheidungen von Management und 
Mitarbeitern.

Compliance
Die Berlin Hyp verfügt über ein bewährtes 
Compliance-Management, das Entwicklungen 
rechtlicher und regulatorischer Rahmenbe-
dingungen überwacht und gegebenenfalls 
Umsetzungsmaßnahmen initiiert. Es dient dem 
Schutz der Bank und ihrer Kunden und stärkt 
damit das Vertrauen der Kunden zur Berlin 
Hyp. Die Bank hat eine zentrale Compliance-
Funktion eingerichtet, die die Einhaltung 
rechtlicher und regulatorischer Vorhaben 
sicherstellt und anderen Fachbereichen bei 
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Hinblick 
auf Compliance-relevante Aspekte zur Seite 
steht. Die Compliance-Funktion führt darüber 
hinaus regelmäßig Präventionsmaßnahmen 
sowie Angemessenheits- und Wirksamkeitsab-
fragen in den Fachbereichen durch und erstellt 
Risikoanalysen.
 

stellten Plänen und Zielen unter Angabe von 
Gründen ein. Aufsichtsratssitzungen beginnen 
regelmäßig mit einem Blick auf das Umfeld der 
Bank und auf aktuelle Vorhaben, wie die großen 
Projekte z.B. zur Digitalisierung der Bank oder 
die laufende Fortentwicklung des Nachhaltig-
keitsmanagements.
 
Der Umgang mit Risiken, die im Zusammen-
hang mit der Geschäftstätigkeit der Bank 
stehen, ist für Vorstand und Aufsichtsrat von 
wesentlicher Bedeutung. Beide Gremien lassen 
sich regelmäßig über die Risiken sowie deren 
Entwicklung berichten. Das Risikomanage-
mentsystem der Berlin Hyp wird von der Bank 
kontinuierlich weiterentwickelt und von den 
Abschlussprüfern geprüft. Unter Risikoge-
sichtspunkten wesentliche Informationen leitet 
der Vorstand unverzüglich an den Aufsichts-
ratsvorsitzenden weiter.
 
Die Corona-bedingte Umstellung der Aufsichts-
ratssitzungen auf ein digitales Format seit März 
2020 gelang einwandfrei.
 
Bei strategischen Themen und bei Diskus-
sionen zur strategischen Ausrichtung wird 
der Aufsichtsrat vom Vorstand angemessen 
eingebunden.
 
Die Zusammensetzung von Vorstand und 
Aufsichtsrat sowie die Ressortzuständigkeiten 
der Vorstandsmitglieder sind auf den Seiten 2 
und 3 des Geschäftsberichts dargestellt. 

Effizienzsteigerung durch Ausschüsse
Der Aufsichtsrat wird durch seine vier 
gebildeten Ausschüsse entsprechend den 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen und 
zur Steigerung der Effizienz unterstützt. Der 
Kreditausschuss ist auch als Risikoausschuss 
im Sinne des KWG tätig. Die Sitzungen fanden 
in dem bewährten Sitzungsmodus statt, bei 
dem die Ausschusssitzungen jeweils 10 bis 14 
Tage vor der Aufsichtsratssitzung stattfinden. 
Über die Arbeit der Ausschüsse werden die 
AR-Mitglieder anhand schriftlicher Berichte 
und zusätzlich mündlich aus den Ausschüssen 
im Vorfeld jeder AR-Sitzung umfassend über 
die Beratungen in den Ausschüssen informiert. 
Der Aufsichtsratsvorsitzende hat nicht den 
Vorsitz im Prüfungsausschuss inne sowie der 
Vorsitzende des Kreditausschusses (zugleich 
des Risikoausschusses) hat keinen weiteren 
Vorsitz in den Gremien inne. Die Aufgaben 
der einzelnen Ausschüsse und deren Themen-
schwerpunkte im Jahr 2020 sind ausführlich im 
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Zur Ergänzung der bestehenden Kontaktmög-
lichkeiten hat die Berlin Hyp ein Hinweisgeber-
system implementiert, das sowohl von Mitar-
beitern als auch von Kunden, Geschäftspartnern 
und weiteren Stakeholdern genutzt werden 
kann. Dies beinhaltet die Funktion eines exter-
nen Ombudsmannes, an den sich Hinweisgeber 
vertraulich wenden können, wenn sich für sie 
Verdachtsmomente für Straftaten oder unrecht-
mäßige Geschäftsvorgänge ergeben.
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